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Speichersachverhalt (neu) Tabelle/
Buchstabe

Kennung

Aufenthaltsdokument GB nach § 16 Abs. 2 S. 1 FreizügigG/ EU (Art. 18
Abs. 4 des Austrittsabkommens)

12 / d 10

Aufenthaltsdokument für Grenzgänger GB nach § 16 Abs. 3 FreizügigG/
EU (nach Teil 2 Titel II Kap. 2 des Austrittsabkommens)

12 / e 11

Zu den oben genannten Speichersachverhalten sind das Ereignisdatum, das Befristungsdatum,
die Nummer des Aufenthaltstitels, die meldende Behörde sowie die letzte Änderung an das AZR
meldbar.

Hinweis zum Speichersachverhalt: Aufenthaltskarte nach § 3a FreizügG/ EU (nahestehende
Personen von EU-Bürgern)
(Abgestimmt mit BMI M5 / M1 / M2 / DV 2)

Der zu diesem Speichersachverhalt gehörige eAT kann noch nicht bei der Bundesdruckerei (BDr)
bestellt werden. Nach Rücksprache mit der BDr steht dieser eAT mit Verweis auf die technische
Richtlinie / XhD Schema 1.6.1 des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
frühestens am 01.11.2021 zur Verfügung. Bis zum Zeitpunkt, zu dem der diesem Speichersach-
verhalt zugeordnete eAT zur Verfügung steht und die dazugehörige Dokumentennummer  an das
AZR gemeldet werden kann, bitten wir von der Verwendung dieses Speichersachverhaltes abzu-
sehen.
Einer Nachmeldung steht, sobald das entsprechende Dokument zur Verfügung steht, nichts im
Weg.

Nachfolgend finden Sie einige Anwendungshinweise des BMI zum Speichersachverhalt: Auf-
enthaltsdokument GB nach § 16 Abs. 2 S. 1 FreizügigG/ EU (Art. 18 Abs. 4 des Austrittsabkom-
mens)
(BMI M5 in Absprache mit BMI M1)

Das Aufenthaltsdokument-GB ist gemäß der Anwendungshinweise zu befristen. Das Dauer-
aufenthaltsrecht ist als solches zwar unbefristet, die Dokumentation dieses Rechts erfolgt aller-
dings im Rahmen einer befristet gültigen Aufenthaltskarte. Die Gültigkeitsdauer des Dokuments
ist von der Rechtsstellung zu unterscheiden. Die Aufenthaltskarte ist zwingend für einen Gültig-
keitszeitraum von mindestens fünf Jahren (und höchstens zehn Jahren) auszustellen. Läuft der
Pass zuvor ab, bleibt die Karte dennoch gültig, auch wenn die im Dokument eingetragene Pass-
nummer sich dann auf ein abgelaufenes Dokument bezieht. Eine Koppelung ist möglich, wenn
der Pass später als fünf, aber weniger als zehn Jahre ab der Ausstellung des Aufenthaltsdoku-
ments-GB abläuft.
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Des Weiteren werden folgende Speichersachverhalte angepasst:

Speichersachverhalt (angepasst) Tabelle/
Buchstabe

Kennung

Daueraufenthaltskarte nach § 5 Abs. 5 Satz 2 FreizügG/ EU
(Angehörige von EU-/EWR-Bürgern)

12 / b 07

Aufenthaltskarte nach § 5 Absatz 1 FreizügG/EU
(Angehörige von EU-/ EWR-Bürgern)

12 / a 08

Für Tabelle 12 / a Anlage zur AZRG-DV wird die Nummer des Aufenthaltstitels ein zusätzliches
Pflichtfeld.

2. Speichersachverhalt bzgl. Daueraufenthaltskarte nahestehender Personen, § 5 Abs. 7 S. 3
FreizügG/EU
(Erlassen von BMI M5)

Zur Behandlung von oben genanntem Speichersachverhalt erfolgen folgende Hinweise von BMI
M5:

„Bis zur Schaffung eines Speichersachverhaltes für Daueraufenthaltskarten nahestehender Per-
sonen werden diese nicht im AZR erfasst. Die Speichersachverhalte „Aufenthaltskarte Familien-
angehörige“, „Daueraufenthaltskarte Familienangehörige“ und „Aufenthaltskarte nahestehen-
der Personen“ (Tabelle 12 lit. a) – c)) sind regulär und wie vorgesehen zu verwenden. BMI wird
(…) eine zügige Ergänzung des Speichersachverhaltes „Daueraufenthaltskarte nahestehender
Personen“ in der AZRG-DV anstreben.“

3. Umgang mit dem Speichersachverhalt „Bescheinigung des Daueraufenthaltsrechts EU-/EWR-
Bürger nach § 4a Absatz 5 Satz 1 FreizüG/EU“ (Tabelle 12 Anlage zur AZRG-DV)
(Erlassen von BMI M5)

Zur Ausgestaltung des oben genannten Speichersachverhalts in der Anlage zur AZRG-DV erfolgt
folgender Hinweis von BMI M5:

„Bei dem Zusatz „nach § 4a Absatz 5 Satz 1 FreizüG/EU“ handelt es sich um ein redaktionelles
Versehen. (...) Eine Korrektur wird BMI (…) vornehmen. Folglich ist der status quo, die Speiche-
rung der Daueraufenthaltsrechte von freizügigkeitsberechtigten EU-/EWR-Bürgern, zu erhal-
ten.“

Somit ist weiterhin die vorhandene Kennung 05 „Bescheinigung des Daueraufenthaltsrecht EU-
/EWR-Bürger“ für diesen Speichersachverhalt zu verwenden.
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4. Änderungen zur Bestandskennung von Speichersachverhalten

Folgende Speichersachverhalte sind ab sofort nur noch mit Bestandskennung an das AZR nach-
meldbar:

Sachverhaltsgruppe Kennung

EU-Aufenthaltsrecht 03-04

Duldung 38-40

5. Änderungen von weiteren Personalien (Tabelle 4 Anlage zur AZRG-DV)

Folgende Speichersachverhalte der weiteren Personalien sind ab jetzt auch mit Bearbeitungsart
2 (asylrechtliche Aufgaben) abänderbar:

Speichersachverhalt Tabelle /
Buchstabe

Abweichende Schreibweise Name 4 / a)
Familienstand 4 / e)
Religion 4 / h)

6. Nachtrag zum 7. Nutzerrundschreiben 2020 I, Nr. 3, Eingabefeld „Trägervordruck“ als Pflicht-
eingabe
(abgestimmt mit BMI M5)

Zu diesem Punkt erfolgt folgende Klarstellung, ebenfalls mit BMI M5 abgestimmt:

Die vorrangig erwünschte Praxis, ein Etikett direkt in einen anerkannten und gültigen Pass ein-
zukleben, entfällt, falls diese Person einen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht oder nicht mehr
besitzt oder die Behörde entschieden hat, den Pass oder Passersatz des Ausländers bis zum Zeit-
punkt seiner Ausreise nach § 50 Abs. 5 AufenthG in Verwahrung zu nehmen. Im Falle von Dul-
dungsspeichersachverhalten ist der Person nach § 55 Absatz 1 Ziffer 2 AufenhV auf Antrag ein
Ausweisersatz (Trägervordruck der Duldung) auszustellen.

7. Vorabinformation zu den neuen Ausprägungen des Speichersachverhaltes „Durchführung von
Impfungen“ (Tabelle 3a l Anlage zur AZRG-DV)

Zu oben genanntem Speichersachverhalt werden voraussichtlich in der 17. KW 2021 (2. Release
2021) folgende zusätzliche Ausprägungen zur Verfügung stehen:

- Corona Erst-/Teilimpfung
- Corona vollständige Impfung

Diese Ausprägungen können genutzt werden, um den Impffortschritt in der gegenwärtigen pan-
demischen Situation im AZR zu dokumentieren. Es ist durch die zwei genannten Ausprägungen
möglich, auch eine nur teilweise erfolgte Vakzinierung zu dokumentieren.








